
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/3/20 94/03/0309
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.03.1996

Index

50/01 Gewerbeordnung

50/03 Personenbeförderung Güterbeförderung

Norm

GelVerkG §2 Abs1;

GewO 1973 §5 Abs2 Z3;

GewO 1994 §5 Abs2 Z3;

Rechtssatz

Aus dem klaren und eindeutigen Wortlaut des § 2 Abs 1 GelVerkG ergibt sich, daß eine Personenbeförderung iS dieser

Gesetzesstelle nur aufgrund einer Konzession ausgeübt werden darf. Die gewerbsmäßige Beförderung von Personen

stellt daher unter keinen Umständen ein freies Gewerbe dar.
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